
Anlage 15 
(zu § 9a Absatz 1 Satz 1 AnzV)

R 03.00 Angaben zu den Risikoträgern, deren Vergütung für das Geschäftsjahr mindestens 1 Million EUR beträgt

ID (Z) ID (S) 1

Gesamtvergütung, Vergütungsstufe (in EUR) Anzahl der Risikoträger (natürliche Personen)

1 Vergütugsstufe 1 – 1 000 000 bis unter 1 500 000

2 Vergütungsstufe 2 – 1 500 000 bis unter 2 000 000

Liegen höhere Vergütungsstufen vor, ist diese Aufstellung  
um entsprechende Vergütungsstufen zu ergänzen
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